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T L f D I  Erfurt, den 06.01.2025 
 

 

Anfrage zu Umfang und Form einer Kopie nach Art. 15 Abs. 3 DS-GVO 

 

I. Vermerk 

 

Prüffrage 

Hintergrund ist eine Beratungsanfrage  Danach verlangt ein Antragsteller, dass ihm 
der Verantwortliche alle Dokumente in Kopie übermittelt, aus denen seine personenbezoge-
nen Daten hervorgehen, was u.a. Kontoauszüge und Briefköpfe mit seinem Namen betrifft. 
Außerdem möchte er alle Dokumente digital zur Verfügung gestellt bekommen, obwohl diese 
nicht in digitaler Form vorliegen.  bittet um Informationen, ob es einschlägige Urteile oder 
Bewertungen zu diesem Problem gibt. 

 

Rechtliche Würdigung 

Mit Blick auf dem Umfang des Rechts auf Kopie war in Literatur und Rechtsprechung bislang 
umstritten, ob es sich einen eigenständigen Herausgabeanspruch der Daten in der vorliegen-
den Fassung oder nur um eine besondere Form der Auskunftserteilung handelt (vgl. BeckOK 
DatenschutzR/Schmidt-Wudy, DS-GVO, Art. 15 RN 83). Der EuGH hat die Kontroverse inzwi-
schen in seiner Leitentscheidung vom 4.5.2023 (EuGH – C-487/21 = NJW 2023, 2253) geklärt, 
indem er feststellt, dass der Anspruch auf Kopie kein vom Auskunftsanspruch abweichendes 
Recht begründet, sondern nur die Modalitäten der Auskunftserteilung festlegt, nämlich in Form 
einer Kopie der personenbezogenen Daten (C-487/21, RN 31, 49 f.). Der Begriff „Kopie“ be-
zieht sich nicht auf ein Dokument als solches, sondern auf die originalgetreue Reproduktion 
oder Abschrift der personenbezogenen Daten, die es enthält und die vollständig sein müssen 
(C-487/21, RN 28, 32). Die „personenbezogenen Daten“ umfassen zwar alle Informationen 
„über“ die in Rede stehende Person, d.h. sowohl objektive als auch subjektive Informationen 
in Form von Stellungnahmen und Beurteilungen (C-487/31, RN 23), so dass auch ein Doku-
ment vollständig zu übermitteln ist, wenn es ausschließlich aus personenbezogen Daten be-
steht (Schemmer, ZGI 2024, 205, 207, mit Bezug auf BVerwG – 20 F 4.23 = NVwZ 2023, 
1504). Ein Anspruch auf eine Kopie von Auszügen aus Dokumenten oder gar von ganzen 
Dokumenten, in denen personenbezogene Daten enthalten sind, besteht hingegen nur, wenn 
die Zurverfügungstellung einer solchen Kopie unerlässlich ist, um der betroffenen Person die 
wirksame Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen (C-487/21, RN 45). Diese Kontextualisierung 
soll die Verständlichkeit der verarbeiteten Daten gewährleisten (C-487/21, RN 41; EuGH, Urt. 
v. 22.6.2023 – C 579/21 = NJW 2023, 25555, RN 66) und ist erforderlich, wenn bei einer 
einfachen Zusammenstellung der Daten die Gefahr besteht, dass relevante Daten ausgelas-
sen oder unrichtig wiedergebenden werden oder jedenfalls die Überprüfung ihrer Richtigkeit 
und Vollständigkeit erschwert wird (EuGH, Urt. v. 26.10.23 – C-307/22 = NJW 2023, 2253, RN 
78 f.).   

Folglich kann der Antragsteller keine Fotokopien, Scans oder Abschriften ganzer Akten ver-
langen, in denen Daten zu seiner Person enthalten sind (Simitis/Hornung/Spieker gen. Döh-
mann/Dix, DS-GVO, Art. 15 RN 28). Hierfür besteht auch keine generelle Vermutung, weil 
andernfalls das durch den EuGH aufgestellte Regel-Ausnahme-Verhältnis ins Leere liefe. Viel-
mehr muss der Betroffene zumindest plausibel darlegen, aus welchen Gründen die Zurverfü-
gungstellung von Dokumenten zur Wahrnehmung seiner Rechte unerlässlich ist, (BFH, Urt. v. 
12.3.24 – IX R 35/21 = DStR 2024, 1420, RN 28). Andernfalls wäre es am Verantwortlichen 
bestimmte Dokumente auszuwählen, damit der Betroffene eine verständliche Darstellung sei-
ner Daten erhält. 
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Im Übrigen wird es als missbräuchlich i. S. d. Art. 12 Abs. 5 DS-GVO i. V. m. § 226 BGB 
eingestuft, wenn der Antragsteller über die Daten bereits verfügt (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
13.7.2023 – I-13 U102/22, I-13 U44/23 = ZD 2024, 732 RN 33) oder keine Durchsetzung seiner 
Betroffenenrechte anstrebt, sondern den Verantwortlichen nur schikanieren oder schädigen 
will (Kühling/Buchner/Bäcker, DS-GVO, Art. 15 RN 42b; Ehmann/Selmayr/Heck-
mann/Paschke, DS-GVO, Art. 12 RN 43; Sydow/Marsch/Greve, DS-GVO, Art. 12 RN 28; OVG 
Münster, Urt. v. 8.6.21 – 16 1582/20= BeckRS 2021, 13156 RN 112 m.w.N. LG Heidelberg, 
Urt. v. 21.2.2020 – 4 O 6/19 = ZD 2020, 313, 315).   

Die Datenkopie ist dem Antragsteller nach Maßgabe des Art. 15 Abs. 3 S. 3 DS-GVO in einem 
gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, wenn der Antrag elektronisch ge-
stellt wurde. Dies gilt auch, wenn die betreffenden Akten nicht elektronisch, sondern nur in 
Papierform geführt werden (vgl. Dochow/Stolze, GuP 2024, 28, 32, zur Patientenakte; OVG 
NRW, Urt. v. 8.6.21 – 16 A 1582/20 = ZD 2022, 174 RN 135, zur Examensklausur). 

Damit ist kein maschinenlesbares Format nach Maßgabe des Art. 20 DS-GVO gemeint, son-
dern nur eine leicht zugängliche Form i. S. d. Art. 12 Abs. 1 DS-GVO, so dass ein übliches 
Dateiformat (PDF, Word, Excel) genügt (BeckOK DatenschutzR/Schmidt-Wudy, DS-GVO, Art. 
15 RN 83.1; Gola/Heckmann/Franck, DS-GVO, Art. 15 RN 41; Paal/Pauly, DS-GVO, Art. 15 
RN 36). Für den Abruf der Datei kann der Verantwortliche gem. ErwG 63 S. 3 einen Fernzu-
gang zu einem sichern System eröffnen (z.B. einen Link zur Datenaustauschplattform) oder 
die Datenkopie per E-Mail übermittelt, sofern dies tatsächlich möglich ist und den Anforderun-
gen an Datensicherheit genügt (z.B. in Form einer passwortgeschützten PDF). Unterschiedlich 
beantwortet wird die Frage, ob die Datenkopie auf Wunsch zu übersenden ist (so: Simitis/Hor-
nung/Spieker gen. Döhmann/Dix, DS-GVO, Art. 15 RN 28; Kühling/Buchner/Bäcker, Art. 15 
RN 44, a.A. Engeler/Quiel, NJW 2019, 2201, 2204). Zwar ist auch die Übersendung der Daten 
per Post auf einem physischen Datenträger zulässig (Kühling/Buchner/Bäcker, Art. 15 RN 
44d). In diesem Fall stellt sich allerdings die Frage, warum die Daten und die ggf. erforderlichen 
Dokumente nicht auch in Papierform übersandt werden können, wenn die Formvorschrift nicht 
die Weiterverarbeitung, sondern nur die leichte Zugänglichkeit der Daten bezweckt. 

 

  

  




